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Unbedenklichkeitsbescheinigung zum  
erweiterten Führungszeugnis nach §72a SGB VIII 

 
 

Hiermit wird bestätigt, dass bei Frau/Herrn  
  

Name, Vorname Geburtsdatum 
  

wohnhaft  
  

laut erweitertem Führungszeugnis vom 

  

kein Tätigkeitsausschluss nach § 72a SGB VIII vorliegt. 
 
  

Ort, Datum Unterschrift, Dienstsiegel 
 

 

Gemeinde XY 
Straße Hausnummer 
Postleitzahl, Ort 
 
 



- 2 - 

Wann hat ein Tätigkeitsausschluss zu erfolgen? 
 
§ 72 a Abs. 1 S. 1 SGB VIII erfasst folgende Straftatbestände des StGB: 

 
 § 171 Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht 

 § 174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen 

 § 174a Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder 
Kranken 

 und Hilfsbedürftigen in Einrichtungen 

 § 174b Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung 

 § 174c Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- 

oder 

 Betreuungsverhältnisses 

 §§ 176 bis 176b Tatbestände des sexuellen Missbrauchs von Kindern 

 §§ 177 bis 179 Tatbestände der sexuellen Nötigung und des sexuellen 

Missbrauchs 

 §180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 

 § 180a Ausbeutung von Prostituierten 

 § 181a Zuhälterei 

 § 182 Sexueller Missbrauch von Jugendlichen 

 § 183 Exhibitionistische Handlungen 

 § 183a Erregung öffentlichen Ärgernisses 

 §§ 184 bis 184d Verbreitung pornografischer Schriften und Darbietungen 

 §§ 184e bis 184f Ausübung verbotener und jugendgefährdender Prostitution 

 § 225 Misshandlung von Schutzbefohlenen 

 §§ 232 bis 233a Tatbestände des Menschenhandels 

 § 234 Menschenraub 

 § 235 Entziehung Minderjähriger 

 § 236 Kinderhandel 

 
Sofern im Führungszeugnis eine der o.g. Straftatbestände eingetragen ist, hat dies einen 
Tätigkeitsausschluss zur Folge 


	Name, Vorname: 
	Geburtsdatum: 
	Anschrift: 
	Datum Ausstellung Führungszeugnis: 
	Ort, Datum: 
	Unterschrift, Dienstsiegel: 


